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Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a Abs. 1 BauGB 

ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG GEMÄß § 10a BAUGB ZUM BEBAUUNGSPLAN 

„SOLARPARK ALTENHAGEN“ DER GEMEINDE ALTENHAGEN 

Gemäß § 10a Abs. 1 BauGB ist der Bebauungsplan „Solarpark Altenhagen“ der 

Gemeinde Altenhagen eine zusammenfassende Erklärung beizufügen über die Art 

und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden und aus wel-

chen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommen-

den anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 

Chronologie des Verfahrens 

Aufstellungsbeschluss      13.09.2021 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung   12.04.2021 bis 14.05.2021 

(gemäß § 3 Abs. 1 BauGB) 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden    

u. sonstiger Träger öffentlicher Belange  19.04.2021 bis 21.05.2021 

(gemäß § 4 Abs. 1 BauGB)   

Entwurfsbeschluss      13.09.2021 

Öffentliche Auslegung     22.11.2021 bis 27.12.2021 

(gemäß § 3 Abs. 2 BauGB)  

Beteiligung der Behörden und     

sonstiger Träger öffentlicher Belange   19.11.2021 bis 27.12.2021 

(gemäß § 4 Abs. 2 BauGB) 

Abwägungsbeschluss     04.07.2022 

Satzungsbeschluss      04.07.2022 

Anlass der Planaufstellung 

Die Sunfarming GmbH (nachfolgend Investor genannt) hat bei der Gemeinde Al-

tenhagen die Aufstellung des Bebauungsplans „Solarpark Altenhagen“ der Ge-

meinde Altenhagen beantragt.  

Der Vorhabenstandort umfasst das 4,3 ha große Areal der ehemaligen Tierpro-

duktionsanlage im Süden der Ortslage Altenhagen, welche als Konversionsfläche 

anzusehen ist.  

Geplant sind hier die Errichtung und der Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikan-

lage zur Erzeugung von umweltfreundlichen Solarstrom.  

Der Bebauungsplan umfasst Vorhaben, die dem Klimawandel entgegenwirken, 

indem der Ausstoß an CO2 verringert wird, der mit der Erzeugung von Energie 

aus fossilen Energieträgern verbunden ist. Damit ist der Bebauungsplan für das 
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Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a Abs. 1 BauGB 

Gemeinwohl nicht nur förderlich, nützlich oder dienlich. Es besteht vielmehr ein 

direktes öffentliches Interesse an der Errichtung der im Geltungsbereich geplan-

ten Solaranlagen.  

Gemäß § 1 Abs. 2 EEG 2017 soll der Anteil erneuerbarer Energien bis zum Jahre 

2030 mindestens 30 Prozent betragen. Um dieses Ziel im Jahre 2030 zu errei-

chen, ist die Gemeinde Altenhagen bestrebt den Anteil an Energie aus erneuerba-

ren Energiequellen im Gemeindegebiet zu erhöhen.  

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Altenhagen hat mit der Sitzung vom 

13.09.2021 die Aufstellung des Bebauungsplans „Solarpark Altenhagen“ der Ge-

meinde Altenhagen beschlossen.  
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Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a Abs. 1 BauGB 

Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange: 

Für die Umweltbelange wurde gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung 

durchgeführt, in der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt worden 

sind. Diese Belange wurden im Umweltbericht gemäß § 2a BauGB als gesonderter 

Teil der Begründung zum Bebauungsplan dargelegt. 

Die eingehende Prüfung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens auf die zu-

sammengefassten Schutzgüter ergab, dass mögliche Beeinträchtigungen nicht die 

Erheblichkeitskennwerte überschreiten. 

Die Prüfung der Wirkung des Vorhabens auf die Schutzgüter im Geltungsbereich 

ergab, dass diese nicht erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden. 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind nach der Prüfung als nicht 

erheblich zu bewerten. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der beschriebe-

nen und bewerteten Schutzgüter kann nicht festgestellt werden. 

Art und Weise der Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Be-

hördenbeteiligung: 

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte 

in der Zeit vom 12.04.2021 bis 14.05.2021. Es wurde Gelegenheit zur Äußerung 

und Erörterung gegeben.  

Die Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 19.04.2021. Sie wur-

den aufgefordert, sich auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detail-

lierungsgrad der Umweltprüfung zu äußern.  

Anhand dieser Stellungnahmen wurden der Untersuchungsrahmen und der Detail-

lierungsgrad der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB festgelegt.  

Die formelle Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 erfolgte in der Zeit vom 

22.11.2021 bis 27.12.2021. 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung lagen zusätzlich zum Planentwurf sowie 

Begründung mit Umweltbericht und Anhängen folgende Informationen zu den 

nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen umweltrelevanten Belangen vor, 

die eingesehen werden konnten: 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Boden 

− Im Planungsraum befinden sich keine Böden mit hoher Bedeutung als Le-

bensraum für Flora und Fauna, für den Stoff- und Wasserhaushalt sowie als 

Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. 

− Gutachterlich wurde festgestellt, dass oberirdische Baukörper (Stall- und 

Nebengebäude) entfernt wurden, jedoch Schutt- und Rückbaureste auf das 
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Gelände bzw. Hohlräume eingebracht wurden. Eine Tiefenenttrümmerung 

ist nicht erfolgt. Das Plangebiet ist gekennzeichnet durch eine monotone 

und ortsuntypische Vegetation. 

hierzu liegen aus: Umweltbericht zum Schutzgut Boden, 

   Konversionsgutachten 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Fläche 

− Es handelt sich um eine Konversionsfläche im Süden der Ortslage Altenha-

gen. Das Areal diente in der Zeit von 1962 bis 1995 der intensiven Tierpro-

duktion und Lagerung. 

− Es erfolgen keine nachhaltigen Versiegelungen durch die Aufständerung der 

Module mittels Rammpfosten. 

− Teilbereiche des Plangebietes werden intensiv landwirtschaftlich 

− bewirtschaftet. 

hierzu liegen aus: Umweltbericht zum Schutzgut Fläche, 

   Konversionsgutachten 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Wasser 

− Innerhalb des Geltungsbereichs sind keine natürlichen Gewässer vorhan-

den. 

− Plangebiet befindet sich innerhalb des Wasserschutzgebietes 

MV_WSG_1936_06 Altenhagen in der Schutzzone III. 

− Ein permanentes Kleingewässer befindet sich westlich des Vorhabenstan-

dortes. 

hierzu liegen aus: Umweltbericht zum Schutzgut Wasser 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Klima und Luft 

− Das Klima in Altenhagen ist warm und gemäßigt. 

− Laut dem Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seen-

platte gehört die Region zu den niederschlagsbenachteiligten Gebieten der 

Mecklenburgischen Seenplatte. 

hierzu liegen aus: Umweltbericht zum Schutzgut Klima und Luft 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Pflanzen, Tiere und bio-

logische Vielfalt 

− Näher untersucht wurden: Brutvögeln, Amphibien und Reptilien. 

− Folgende Biotoptypen befinden sich im Geltungsbereich: sonstige landwirt-

schaftliche Betriebsanlage sowie Sandacker 

hierzu liegen aus: Umweltbericht zum Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische 

Vielfalt, 

Biotoptypenkartierung, 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
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Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild 

− Durch die Vorprägung des Standortes hat der Planungsraum keine Bedeu-

tung für die Erholungsnutzung. 

− Im Westen des Geltungsbereiches ist die Pflanzung Sichtschutzhecke ge-

plant. 

hierzu liegen aus: Umweltbericht zum Schutzgut Landschaftsbild 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch und seine Ge-

sundheit sowie die Bevölkerung 

− Blendwirkungen auf die angrenzende Wohnnutzung sind auf Grund der 

Ausrichtung und Verwendung blendarmer Module sowie der vorhandenen 

und geplanten Heckenstruktur nicht zu erwarten. 

hierzu liegen aus: Umweltbericht zum Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 

sowie die Bevölkerung 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kultur- und sonstige 

Sachgüter 

− Im Geltungsbereich sind keine Baudenkmale vorhanden. 

− Bodendenkmale sind ebenfalls nicht bekannt. 

hierzu liegen aus: Begründung zu Punkt 8. Denkmalschutz, 

Umweltbericht zum Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Schutzgebiete und Ge-

biete von gemeinschaftlicher Bedeutung  

− Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Wasserschutzgebietes 

MV_WSG_1936_06 Altenhagen in der Schutzzone III. 

− Als nächstgelegenes europäisches Schutzgebiet ist das FFH-Gebiet DE 

2244-302 „Kleingewässerlandschaft bei Gültz (nördlich Altentreptow)“ zu 

benennen. Dieses erstreckt sich östlich in etwa 1.700 m Entfernung. Das 

Vogelschutzgebiet DE 2243-401 „Wald bei Grammentin“ befindet sich in 

über 10 km Entfernung.  

hierzu liegen aus: Umweltbericht zum Schutzgut Schutzgebiete und Gebiete von 

gemeinschaftlicher Bedeutung 

Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten und Begründung der 

gewählten Planvariante 

Der Planungsraum ist aufgrund seiner anthropogenen Vorprägung deutlich vorbe-

lastet. Negative Beeinflussungen anderer diskutierter Standorte konnten so ver-

mieden werden.  

Die Anlage verzichtet auf die Umsetzung fossiler Energieträger zu Gunsten der 

Erzeugung von Solarenergie. Der erzeugte Strom soll in das öffentliche Versor-

gungsnetz eingespeist werden.  
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Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Alle übergeordneten Planungsziele und die Entwicklungsziele der Gemeinde Al-

tenhagen wurden innerhalb des Bauleitplanverfahrens berücksichtigt. 

Am 13.09.2021 hat die Gemeinde Altenhagen den Aufstellungsbeschluss für den 

Bebauungsplan „Solarpark Altenhagen“ der Gemeinde Altenhagen gefasst.  

Planungsziel ist die Festsetzung eines Sondergebietes „Energiegewinnung auf der 

Basis solarer Strahlungsenergie“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO. Dies soll die Reali-

sierung und den Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikanlage einschließlich der 

erforderlichen Nebenanlage planungsrechtlich ermöglichen und die Erzeugung von 

umweltfreundlichem Solarstrom sichern. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist in der Planzeichnung im 

Maßstab 1:1.250 dargestellt und beläuft sich auf eine Fläche von etwa 4,3 ha und 

umfasst das Flurstück 10/1 der Flur 2 in der Gemarkung Neuenhagen.  

Für das Planungsgebiet wurde eine Grundflächenzahl von 0,50 festgesetzt, welche 

durch die vorhandene Planung eingehalten wird. Bei der geplanten Photovoltaik-

anlage handelt es sich um linienförmig aneinandergereihte Module, die auf Ge-

stellen je nach Neigung gegen Süden platziert werden. Die maximale Höhe bauli-

cher Anlagen wird auf 3,50 m begrenzt. Als unterer Bezugspunkt gilt das anste-

hende Gelände in Metern über NHN des amtlichen Höhenbezugssystems 

DHHN2016. 

Die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes wurden bei der 

Aufstellung des Bebauungsplans berücksichtigt. Es erfolgte eine ausführliche Be-

standserfassung der Schutzgüter und eine Bewertung der zu erwartenden Aus-

wirkungen des Vorhabens auf die verschiedenen Schutzgüter.  

Die eingehende Prüfung der Umweltverträglichkeit der Planung auf die zusam-

mengefassten Schutzgüter ergab, dass mögliche Beeinträchtigungen nicht die 

Erheblichkeitskennwerte überschreiten. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Altenhagen hat den Bebauungsplan „So-

larpark Altenhagen“ der Gemeinde Altenhagen mit Stand vom Juni 2022 am 

04.07.2022 als Satzung beschlossen. Die Begründung einschließlich Umweltbe-

richt mit Stand vom Juni 2022 wurde am 04.07.2022 gebilligt. 


